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DE 1  DE 

ANHANG 

 

In Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 wird in der Liste der unter Artikel 25 

Buchstabe a fallenden Wirkstoffe in der Kategorie 6 der Eintrag zu Kohlendioxid wie folgt 

geändert: 

EG-Nummer Name/Gruppe Einschränkung Bemerkung 

204-696-9 Kohlendioxid „Die Zulassung von 

Biozidprodukten, die 

Kohlendioxid als Wirkstoff 

enthalten, ist an folgende 

Bedingungen geknüpft:  

a) Die Exposition 

berufsmäßiger Verwender 

gegenüber Kohlendioxid 

bleibt unterhalb der 

annehmbaren 

Expositionskonzentration 

(AEC) von 

i) 1,5 % Volumenanteil (v/v) 

Kohlendioxid als 

Grenzwert für die 

Kurzzeitexposition (STEL) 

von 15 Minuten und 

ii) 0,5 % v/v Kohlendioxid für 

den zeitlich gewichteten 

Mittelwert (TWA) über 

8 Stunden. 

 

b) Die Exposition von 

Verwendern aus der 

allgemeinen Bevölkerung 

und Umstehenden 

gegenüber Kohlendioxid 

bleibt unter 0,1 % v/v 

Kohlendioxid.  

 

c) Der Verwender trifft 

gegebenenfalls die in der 

Zusammenfassung der 

Produkteigenschaften 

beschriebenen 

erforderlichen 

Vorkehrungen.“ 
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